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Steuergesetz 1 (Umsetzung Steuervorlage 17; Variante Gesamtsteuersatz) 

(Änderung vom …) 

Der Kantonsrat des Kantons Schwyz, 

nach Einsicht in Bericht und Vorlage des Regierungsrates, 

beschliesst, 

I.   

Das Steuergesetz vom 9. Februar 20002 wird wie folgt geändert: 

§ 3 Abs. 2 und 3 

2 Für die Einkommens- und Vermögenssteuern setzen Kanton, Bezirke, 
Gemeinden und Kirchgemeinden alljährlich den Steuerfuss in Prozenten der 
einfachen Steuer fest. 
3 Die Gewinn- und Minimalsteuer, die Quellensteuer, die 
Grundstückgewinnsteuer, die Lotteriegewinnsteuer nach § 39 und die Steuer für 
kleine Arbeitsentgelte nach § 39a werden nur als einfache Steuern erhoben. 

§ 20b Abs. 1 

1 Dividenden, Gewinnanteile, Liquidationsüberschüsse und geldwerte Vorteile 
aus Aktien, Anteilen an Gesellschaften mit beschränkter Haftung, 
Genossenschaftsanteilen und Partizipationsscheinen sowie Gewinne aus der 
Veräusserung solcher Beteiligungsrechte sind nach Abzug des zurechenbaren 
Aufwandes im Umfang von 70 Prozent steuerbar, wenn diese Beteiligungsrechte 
mindestens 10 Prozent des Grund- oder Stammkapitals einer Kapitalgesellschaft 
oder Genossenschaft darstellen. 

§ 21 Abs. 1 Bst. c und Abs. 1a 

(1 Steuerbar sind alle Erträge aus beweglichem Vermögen, insbesondere:) 
c) Dividenden, Gewinnanteile, Liquidationsüberschüsse und geldwerte Vorteile 

aus Beteiligungen aller Art (einschliesslich Gratisaktien, 
Gratisnennwerterhöhungen und dergleichen). Ein bei der Rückgabe von 
Beteiligungsrechten erzielter Liquidationsüberschuss gilt in dem Jahr als 
realisiert, in dem die Verrechnungssteuerforderung entsteht; 

1a Dividenden, Gewinnanteile, Liquidationsüberschüsse und geldwerte Vorteile 
aus Aktien, Anteilen an Gesellschaften mit beschränkter Haftung, 
Genossenschaftsanteilen und Partizipationsscheinen (einschliesslich 
Gratisaktien, Gratisnennwerterhöhungen und dergleichen) sind im Umfang von 
70 Prozent steuerbar, wenn diese Beteiligungsrechte mindestens 10 Prozent des 
Grund- oder Stammkapitals einer Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft 
darstellen. 
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§ 21a Abs. 1 Bst. b 

(1 Als Ertrag aus beweglichem Vermögen im Sinne von § 21 Abs. 1 Bst. c gilt 
auch:) 
b) der Erlös aus der Übertragung einer Beteiligung am Grund- oder 

Stammkapital einer Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft aus dem 
Privatvermögen in das Geschäftsvermögen einer Personenunternehmung oder 
einer juristischen Person, an welcher der Veräusserer oder Einbringer nach 
der Übertragung zu mindestens 50 Prozent am Kapital beteiligt ist, soweit 
die gesamthaft erhaltene Gegenleistung die Summe aus dem Nennwert der 
übertragenen Beteiligung und den Einlagen, Aufgeldern und Zuschüssen 
nach § 21 Abs. 3 übersteigt; dies gilt sinngemäss auch, wenn mehrere 
Beteiligte die Übertragung gemeinsam vornehmen. 

§ 29 Abs. 4 bis 6 (neu) 

4 Für den zusätzlichen Abzug von Forschungs- und Entwicklungsaufwand ist 
§ 65a sinngemäss anwendbar. 
5 Für das Einkommen aus Patenten und vergleichbaren Rechten sind die §§ 65b 
f. sinngemäss anwendbar. 
Bisheriger Abs. 4 wird zu Abs. 6. 

§ 65a (neu) cc) Zusätzlicher Abzug von Forschungs- und Entwicklungsaufwand 

1 Forschungs- und Entwicklungsaufwand, welcher der juristischen Person direkt 
oder durch Dritte im Inland indirekt entstanden ist, wird auf Antrag um 50 
Prozent über den geschäftsmässig begründeten Forschungs- und 
Entwicklungsaufwand hinaus zum Abzug zugelassen. 
2 Als Forschung und Entwicklung gelten die wissenschaftliche Forschung und 
die wissenschaftsbasierte Innovation nach Art. 2 des Bundesgesetzes über die 
Förderung der Forschung und Innovation vom 14. Dezember 2012 (FIFG)3. 
3 Ein erhöhter Abzug ist zulässig auf: 
a)  dem direkt zurechenbaren Personalaufwand für Forschung und Entwicklung, 

zuzüglich eines Zuschlags von 35 Prozent dieses Personalaufwands, 
höchstens aber bis zum gesamten Aufwand der juristischen Person; 

b)  80 Prozent des Aufwands für durch Dritte in Rechnung gestellte Forschung 
und Entwicklung. 

4 Ist der Auftraggeber der Forschung und Entwicklung abzugsberechtigt, so steht 
dem Auftragnehmer dafür kein Abzug zu. 

§ 65b (neu) dd) Reingewinn aus Patenten und vergleichbaren Rechten 

1 Der Reingewinn aus Patenten und vergleichbaren Rechten wird auf Antrag der 
juristischen Person im Verhältnis des qualifizierenden Forschungs- und 
Entwicklungsaufwands zum gesamten Forschungs- und Entwicklungsaufwand 
pro Patent oder vergleichbares Recht (Nexusquotient) mit einer Ermässigung von 
90 Prozent in die Berechnung des steuerbaren Reingewinns einbezogen. 
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2 Der Reingewinn aus Patenten und vergleichbaren Rechten, die in Produkten 
enthalten sind, wird ermittelt, indem der Reingewinn aus diesen Produkten 
jeweils um 6 Prozent der diesen Produkten zugewiesenen Kosten sowie um das 
Markenentgelt vermindert wird. 
3 Wird der Reingewinn aus Patenten und vergleichbaren Rechten erstmals 
ermässigt besteuert, so werden der in vergangenen Steuerperioden bereits 
berücksichtigte Forschungs- und Entwicklungsaufwand sowie ein allfälliger 
Abzug nach § 65a zum steuerbaren Reingewinn hinzugerechnet. Im Umfang des 
hinzugerechneten Betrags ist eine versteuerte stille Reserve zu bilden. 
4 Die Ausführungsvorschriften des Bundes gelten sinngemäss, insbesondere 
bezüglich: 
a)  Berechnung des ermässigt steuerbaren Reingewinns aus Patenten und 

vergleichbaren Rechten, namentlich zum Nexusquotienten; 
b)  Anwendung der Regelung auf Produkte, die nur geringe Abweichungen 

voneinander aufweisen und denen dieselben Patente und vergleichbaren 
Rechte zugrunde liegen; 

c)  Dokumentationspflichten; 
d)  Beginn und Ende der ermässigten Besteuerung; 
e)  Behandlung der Verluste aus Patenten und vergleichbaren Rechten. 

§ 65c (neu) ee) Qualifizierende Patente und vergleichbare Rechte 

1 Als Patente im Sinne von § 65b gelten: 
a)  Patente nach dem Europäischen Patentübereinkommen vom 5. Oktober 

1973 in seiner revidierten Fassung vom 29. November 2000 (EPÜ 2000)4 
mit Benennung Schweiz; 

b)  Patente nach dem Bundesgesetz über die Erfindungspatente vom 25. Juni 
1954 (PatG)5; 

c)  ausländische Patente, die den Patenten nach den Bst. a oder b entsprechen. 
2 Als vergleichbare Rechte im Sinne von § 65b gelten: 
a)  ergänzende Schutzzertifikate nach dem PatG und deren Verlängerung; 
b)  Topographien, die nach dem Bundesgesetz über den Schutz von 

Topographien und Halbleitererzeugnissen vom 9. Oktober 1992 (ToG)6 
geschützt sind; 

c)  Pflanzensorten, die nach dem Bundesgesetz über den Schutz von 
Pflanzenzüchtungen vom 20. März 19757 (Sortenschutzgesetz) geschützt 
sind; 

d)  Unterlagen, die nach dem Bundesgesetz über Arzneimittel und 
Medizinprodukte vom 15. Dezember 2000 (HMG)8 geschützt sind; 

e)  Berichte, für die gestützt auf Ausführungsbestimmungen zum Bundesgesetz 
über die Landwirtschaft vom 29. April 1998 (Landwirtschaftsgesetz)9 ein 
Berichtschutz besteht; 

f)  ausländische Rechte, die den Rechten nach den Bst. a–d entsprechen. 

§ 65d (neu) ff) Entlastungsbegrenzung 

1 Die gesamte steuerliche Ermässigung nach §§ 65a, 65b Abs. 1 und 2 sowie 
250f Abs. 3 darf nicht höher sein als 70 Prozent des steuerbaren Gewinns vor 
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Verlustverrechnung nach § 70, wobei der Nettobeteiligungsertrag nach § 74 
ausgeklammert wird, und vor Abzug der vorgenommenen Ermässigungen. 
2 Weder aus den einzelnen Ermässigungen noch aus der gesamten steuerlichen 
Ermässigung dürfen Verlustvorträge resultieren. 

§ 66 Überschrift gg) Erfolgsneutrale Vorgänge 

§ 67 Überschrift, Abs. 3 

 hh) Umstrukturierungen 

3 Zwischen inländischen Kapitalgesellschaften und Genossenschaften, welche 
nach dem Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse durch Stimmenmehrheit 
oder auf andere Weise unter einheitlicher Leitung einer Kapitalgesellschaft oder 
Genossenschaft zusammengefasst sind, können direkt oder indirekt gehaltene 
Beteiligungen von mindestens 20 Prozent am Grundkapital einer anderen 
Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft, Betriebe oder Teilbetriebe sowie 
Gegenstände des betrieblichen Anlagevermögens zu den bisher für die 
Gewinnsteuer massgeblichen Werten übertragen werden. Vorbehalten bleibt die 
Übertragung auf eine Tochtergesellschaft nach Abs. 1 Bst. d. 

§ 68 Überschrift ii) Ersatzbeschaffungen 

§ 68a (neu) jj) Aufdeckung stiller Reserven bei Beginn der Steuerpflicht 

1 Deckt die juristische Person bei Beginn der Steuerpflicht stille Reserven 
einschliesslich des selbst geschaffenen Mehrwerts auf, so unterliegen diese 
nicht der Gewinnsteuer. Nicht aufgedeckt werden dürfen stille Reserven einer 
Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft aus Beteiligungen von mindestens 10 
Prozent am Grund- oder Stammkapital oder am Gewinn und an den Reserven 
einer anderen Gesellschaft. 
2 Als Beginn der Steuerpflicht gelten: 
a) die Verlegung von Vermögenswerten, Betrieben, Teilbetrieben oder 

Funktionen aus dem Ausland in einen inländischen Geschäftsbetrieb oder in 
eine inländische Betriebsstätte; 

b) das Ende einer Steuerbefreiung nach § 61; 
c) die Verlegung des Sitzes oder der tatsächlichen Verwaltung in die Schweiz. 
3 Die aufgedeckten stillen Reserven sind jährlich zum Satz abzuschreiben, der 
für Abschreibungen auf den betreffenden Vermögenswerten steuerlich 
angewendet wird. 
4 Der aufgedeckte selbst geschaffene Mehrwert ist innert zehn Jahren 
abzuschreiben. 
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§ 68b (neu) kk) Besteuerung stiller Reserven am Ende der Steuerpflicht 

1 Endet die Steuerpflicht einer juristischen Person, so werden die in diesem 
Zeitpunkt vorhandenen, nicht versteuerten stillen Reserven einschliesslich des 
selbst geschaffenen Mehrwerts besteuert. 
2 Als Ende der Steuerpflicht gelten: 
a) die Verlegung von Vermögenswerten, Betrieben, Teilbetrieben oder 

Funktionen aus dem Inland in einen ausländischen Geschäftsbetrieb oder in 
eine ausländische Betriebsstätte; 

b) der Übergang zu einer Steuerbefreiung nach § 61; 
c) die Verlegung des Sitzes oder der tatsächlichen Verwaltung ins Ausland. 

§ 69 Überschrift ll) Gewinne von Vereinen, Stiftungen und kollektiven 
   Kapitalanlagen 

§ 70 Überschrift mm) Verluste 

§ 71 Abs. 1 

1 Kapitalgesellschaften und Genossenschaften entrichten für den Kanton, die 
Bezirke, Gemeinden und Kirchgemeinden insgesamt eine Gewinnsteuer von 
5.80 Prozent auf dem steuerbaren Reingewinn. 

§ 72 Abs. 1 

1 Vereine, Stiftungen und übrige juristische Personen entrichten für den Kanton, 
die Bezirke, Gemeinden und Kirchgemeinden insgesamt eine Gewinnsteuer von 
5.80 Prozent auf dem steuerbaren Reingewinn. 

§ 74 Überschrift 3. Gesellschaften mit Beteiligungen 

§ 75 bis 77 

werden aufgehoben. 

§ 78 

Die juristischen Personen entrichten anstelle der Gewinnsteuer eine 
Minimalsteuer, wenn diese die nach §§ 71 bis 74 berechnete Gewinnsteuer 
übersteigt. Die Minimalsteuer wird nach dem Eigenkapital bemessen. 

§ 79 Abs. 1 

1 Das Eigenkapital besteht bei Kapitalgesellschaften und Genossenschaften aus 
dem einbezahlten Grundkapital, den offenen und den aus versteuertem Gewinn 
gebildeten stillen Reserven. Ausgenommen sind Rücklagen im Sinne von § 68 
Abs.  2. 
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§ 82 Abs. 1 bis 5 (neu) 

1 Juristische Personen entrichten für den Kanton, die Bezirke, Gemeinden und 
Kirchgemeinden insgesamt eine Minimalsteuer von 0.07 Promille auf dem 
massgebenden Eigenkapital, mindestens aber 300 Franken. 
2 Der Mindestbetrag ist auch bei wirtschaftlicher Zugehörigkeit im Kanton nach 
§ 56 sowie bei Zu- und Wegzügen während der Steuerperiode vollumfänglich 
geschuldet. In den Fällen von Abs. 3 und 4 Satz 1 ist kein Mindestbetrag 
geschuldet. 
3 Bei Vereinen sind 300 000 Franken steuerfrei. 
4 Stiftungen und übrige juristische Personen mit einem Eigenkapital von unter 
300 000 Franken werden nicht besteuert. Ausgenommen sind kollektive 
Kapitalanlagen. 
Bisheriger Abs. 4 wird zu Abs. 5. 

§ 83 

wird aufgehoben. 

§ 199 Abs. 3 und 4 (neu) 

3 Der Ertrag aus der Gewinn- und Minimalsteuer wird zu 65 Prozent auf den 
Kanton, zu 6 Prozent auf die Bezirke, zu 25 Prozent auf die Gemeinden und zu 
4 Prozent auf die Kirchgemeinden verteilt. Die Aufteilung auf die einzelnen 
Kirchgemeinden erfolgt im Verhältnis der in der betreffenden Gemeinde 
wohnhaften Angehörigen der beiden Kantonalkirchen. 
Bisheriger Abs. 3 wird zu Abs. 4. 

§ 250f (neu) 13. Teilrevision 2019 betreffend Umsetzung der Steuervorlage 17 
 a) Anwendung des neuen Rechts 

Die geänderten Bestimmungen finden erstmals auf die im Kalenderjahr 2020 zu 
Ende gehende Steuerperiode Anwendung. 

§ 250g (neu) b) Step-up 

1 Wurden juristische Personen nach §§ 75 f. des bisherigen Rechts besteuert, so 
werden die bei Ende dieser Besteuerung bestehenden stillen Reserven 
einschliesslich des selbst geschaffenen Mehrwerts, soweit diese bisher nicht 
steuerbar gewesen wären, im Fall ihrer Realisation innert der nächsten fünf 
Jahre gesondert zu einem Satz von 1 Prozent besteuert. 
2 Die von der juristischen Person geltend gemachten stillen Reserven 
einschliesslich des selbst geschaffenen Mehrwerts werden von der kantonalen 
Steuerverwaltung geprüft und mittels Verfügung festgesetzt. 
3 Abschreibungen auf stillen Reserven einschliesslich des selbstgeschaffenen 
Mehrwerts, die bei Ende der Besteuerung nach §§ 75 f. des bisherigen Rechts 
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aufgedeckt wurden, werden in die Berechnung der Entlastungsbegrenzung nach 
§ 65d einbezogen. 

§ 250h (neu) c) Ausgleichsfinanzierung 

1 Der Kanton ersetzt den Bezirken, Gemeinden und Kirchgemeinden während 
acht Jahren ab Inkrafttreten der Teilrevision 2019 die Steuermindereinnahmen, 
die diesen durch die Einführung des Gesamtsteuersatzes bei der Gewinn- und 
Minimalsteuer (§§ 71 Abs. 1, 72 Abs. 1 und 82 Abs. 1) entstehen. 
2 In den ersten sechs Jahren werden die Steuermindereinnahmen 
vollumfänglich, im siebten und achten Jahr zu zwei Dritteln bzw. zu einem 
Drittel ausgeglichen. Die Steuermindereinnahmen werden für jeden Bezirk, jede 
Gemeinde und Kirchgemeinde und jedes Ausgleichsjahr separat ermittelt. 
3 Die Steuermindereinnahmen entsprechen der Differenz zwischen den 
Steuereinnahmen aufgrund der nach Inkrafttreten der Teilrevision 2019 
geltenden Steuersätze und denjenigen, die bei Anwendung der davor geltenden 
Steuersätze und der Steuerfüsse des Jahres 2018 erzielt worden wären. Als 
Bemessungsgrundlage gelten der steuerbare Gewinn und das steuerbare Kapital 
desjenigen Jahres (Bemessungsjahr), welches dem jeweiligen Ausgleichsjahr um 
vier Jahre vorausgeht. 
4 Der Ausgleich wird mit dem ab Inkrafttreten der Teilrevision 2019 dem Kanton 
zusätzlich zur Verfügung stehenden Anteil an der direkten Bundessteuer 
finanziert. 
5 Das Finanzdepartement zahlt den in Abs. 1 aufgeführten Gemeinwesen die 
Ausgleichsbeträge jährlich in zwei Raten per 31. März und 30. September aus. 

II.   

1 Dieser Beschluss unterliegt dem Referendum gemäss §§ 34 oder 35 der 
Kantonsverfassung. 
2 Er wird im Amtsblatt veröffentlicht und nach Inkrafttreten in die 
Gesetzsammlung aufgenommen. 
3 Er tritt am 1. Januar 2020 in Kraft. 
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